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Beschwerde wird 
von der 

nächsthöheren 
Leitungsebene 

und Fachaufsicht 
bearbeitet 

 

Einordnung in 
berechtigt (fachlich 
/juristisch), minder-
schwer und unbe-
rechtigt. Verfahren 

ist identisch mit 
dem Beschwerde-

verfahren. 
 

Klärung informell 
durch ein 

Gespräch, bei z.B. 
Ärger 

 

Gesprächsangebot 
zwischen 

Beschwerdeführer:in 
und Mitarbeiter:in 

 

Bei dienstrechtlichen, 
arbeitsrechtlichen oder 

strafrechtlichen Beschwerden 
erfolgt Information an die 

nächsthöhere Leitungsebene 
und Rückmeldung an die/den 

Beschwerdeführer/in 

 

Nach der Bewertung erfolgt in 
jedem Fall eine Rückmeldung 

an die/den 
Beschwerdeführer/in  
in angemessener Zeit 

 

Anonym: keine weitere 
Bearbeitung, jedoch 

Unterstützung bei der 
Klärung des Anliegens 

http://www.ebz-bremerhaven.de/

